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Das März-Ministerium in Kurheffen.

Kein hessisches Ministerium trat sein Amt unter so schwierigen Umständen
an, als das März-Ministerium. Diese Schwierigkeiten waren nicht von ihm
verschnldet; sie lagen theils in den allgemeinen Zeilverhältnissen, theils waren sie
die bittere Erbschaft des seit vielen Jahren befolgten NegierungssystemS. So
bramarbasirend auch dessen Vertreter in den „glücklichen" Tagen des Polizeistaateö
oftmals aufgetreten waren, so mußten sie doch jetzt in der Stunde der Noth das
Staatsruder ohumächtig fahren lassen. Weder ein Hasseupflug, noch ein Scheffer
hätten bei deu täglich höher steigenden Nevolntionswellendas Staatöschiff glücklich
durch die Brandung sühreu köunen. Das März-Ministerium hiugegeu, obgleich
von Vilmar'ö Voltöfreuud als „regieruugsuusähig" verschrien, aber stark als
Vertreter der berechtigten Zeitideen und getragen von dem Vertrauen des Volkes,
hat die schwere Aufgabe gelöst. Hat es dem Fürsteu auch mauchcs empfindliche
Opfer augcsouueu, so hat es ihm doch vielleicht eben dadurch Kroue und Land
gerettet. Ihreu frühern Gegnern, beziehungsweisepolitischen Verfolgern gegen¬
über haben sich die Führer der liberalen Partei, nachdem sie zur Macht gelaugt
wareu, durchaus uobel uud großmüthig gezeigt. Keiuer derselbeu dachte auch
uur im Entferntesten an Wiedervergeltuug.

Fast alle frühern Minister, außer Hasseupflug, wareu dem Fürsten gegenüber
nicht fest und selbstständiggenug, wußteu ihreu Rathschlägen nicht die gebührende
Beachtung zu sicherm, sondern fügten sich in Allem, was nicht geradezu eiue Ver-
fassuugsverletzuug war, dem geheimen Cabinet und dem „uuveräuderlichen Gedanken",
welcher über sie herrschte uach dem Spruche: 6ivi6e et. impera! Erst daö März-
Ministerium hatte sich eine eoustitutiouelle Stellung erobert, theils
dadurch, daß es sein Entlassnngögesnch immer in der Tasche behält, theils durch
Beseitigung des geheimeu Cabinetö; eine Eroberung, in deren Besitz das Mini¬
sterium Hassenpflng sehr bereitwillig ohue die Nechtswohlthat des Juveutars
eiugetreteu ist.

Man hat oft gesagt, eine politische Partei sei ruiuirt, sobald sie zur Leitung
der Geschäfte gelange und somit aus der Negation in die Position übergehen
müsse. Gewiß ist: das Negieren ist eine schwere Knust, uud die meisteu März-
Ministerien in Deutschland haben sich anch nicht gerade als Meister von: Stuhle
ausgewiesen. Aber das kurhessische März-Ministerium hat mehr geleistet, als die
meisten übrigen: es hat Ordnung und Freiheit zu versöhuen gewußt,
weuu auch erstere uach dem Urtheil Mancher dabei ein wenig zn kurz gekommen
sein sollte; es hat iu kurzer Zeit viele schwere Neubauten aufgeführt. Zum
Theil allerdings Fabrikarbeit. ES soll nicht in Abrede gestellt werden, daß vielen
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Gesetzen selbst im Interesse der Freiheit mehr das Gepräge des organischen
Fortschritts zu wünschen wäre. Aber vergesse man doch ja nicht, daß die Schuld
dieses unorganischen Fortschreitens weit mehr auf den vormärzlichen Stillstands-
Ministern, als ans den nachmärzlichen Fortschritts-Ministern rnht. Wäre z. B.
das schon im Jahr 1831 feierlich verheißene und nachher unzähligemal sollicitirte
Wildschadengesetz von Hassenpflug und seinen Nachfolgern nicht auf die unver¬
antwortlichste Weise zurückgehaltenworden, so würden wir mit dem radicalen
Jagdgesetz verschout geblieben sein. Hätte Scheffer nicht die im §. 30 der
Verfassungs-Urkunde garautirte Freiheit der Neligiouöübuugauf die brutalste Weise
unterdrückt, so würden wir im Jahr 1848 nicht ein R eli gio nS gesetz erhalten
haben, welches, so zu sageu, das Kiud mit dem Bade auszuschütteu droht. Hätte
Scheffer uus uicht die Wohlthaten des christlich-germanischen Staates nach Stahl'scher
Theorie anfzndringen gesucht, so würde das März-Ministerium uns nicht, einem
abstracten Princip zu Liebe, mit dem Zwang der Civil-Ehe beglückt haben, welche,
abgesehen von andern Gründen, wegen der doppelten Weitläufigkeiten uud Kosten
vom Volte mit großem Unwillen aufgenommen worden ist. Als Ausnahme war sie
gerechtfertigt; als Zwangsvorschrift ist sie uur eiue veränderte Form der vormärz¬
lichen Tyrannei. Einen ähnlichen Verstoß gegen einen der ersten Grundsätze wahrer
Freiheit: „denesieia odlruclanwr" enthält die zwangsweise Aufhebung des
Lehus- uud Meierverb ande-s, dereu Ausführung nur langsam und theilweise
mit Widerstreben der Betheiligten vorschreitet und jedeSfalls eine weitere Hinaus-
rückuug des dafür anberaumten Termines erheischen wird. Auch für mauche
radicale Bestimmnngen dieses Gesetzes haften zunächst uusere früheren Stabilitäts¬
minister, insonderheit Hasseupflug, welche sich uicht eutschließeu kouuteu, das ver-
heißeue Gesetz über die LehuS- uud Meierverhältnissezu rechter Zeit vorzulegen.
Bei der Beurtheilung der vom Volksfreund so oft und hart getadelten Eilfertigkeit,
womit das Märzministerinm viele wichtige Gesetze zu Staude brachte, vergesse mau
ferner uicht, daß ihm durch die uoch vou eiuem seiuer Amtsvorgänger
unterzeichnete Proclam ation vom 7. März die Hände gebuudeu wa¬
ren, insofern die wichtigsten Reformen schon für die nächste Ständesitznng zu¬
gesagt wareu. Auch dräugte bei uuseru bitteru Erfahrungen, die wir über die
Auslegnng deö Wörtleinö ,,alsbald" in der V.-U. gemacht hatten, Alles znr
Eile, um die Verheißuugeu iu Sicherheit zu briugeu; deuu die Miuisterkrisiöwar
schon seit Januar 1849 fast permanent geworden. Hätte man dein Ministerium
Zeit gegöuut, daß es selbst die bessernde Hand an seine Scho'pfnngen legen konnte,
so würde Vieles, namentlich in der Justizverfassnng, im conservativen Sinne ge¬
ändert worden sein, wozu die Eiuleituugeu bereits getroffen waren.

Man hat ferner behauptet, das Märzministerium habe trotz seiuer äußerlich
feindseligen Stellung gegen die Demokratie fast nichts Anderes gethan, als daß es
Schritt vor Schritt eben dieser Demokratie ein Zngeständniß über das andere gemacht
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habe, ja es habe durch seine Gesetze das Amt der Obrigkeit völlig lahm gelegt.
Das ist eine gehässige Uebertreibung. Wahr ist, daß dnrch die eilfertige Gesetzgebung
der Demokratie mauche gefährliche Schleuse geöffnet worden ist. Dahin gehört
vor Allem das fast jeder schützendenGarantie entbehrende Preßgesetz, über
dessen heillose Früchte sich Eberhard später selbst entsetzt hat, obwohl die Gesetz¬
vorlage dein Depntirten Henkel damals noch viel zn engherzig war. Anch hat
die Staatsbehörde nach zwei mißlungenenVersuchen auf die Verfolgung der Preß¬
vergehen ganz verzichtet, wozu doch die ultraradicale Presse Veranlassung genug
darbot. Dahin gehört ferner die gesetzliche Bestimmung über Auswahl der
Geschwornen ans breitester Grundlage ohne allen Censns. Die hierin liegende
Gefahr wird jedoch größtentheils dadurch beseitigt, daß die Ausstellung der Haupt-
geschworueuliste sür jeden Bezirk in die Hand des BezirköratheS gelegt ist, dessen
Wahl und Znsammensetzunggenügende Garantien darbietet. Eine dritte der
Demokratie anfgethane Schleuse findet sich in der Bestimmung des Gesetzes über
Mitwirkung der Landstände bei Besetzung des O b erappellations-
qerichtes, wouach die Stäude bei ihren Vorschlägen nicht an das Urtheil des
Oberappellationsgerichts über die Befähigung der Kandidaten sollen gebnnden sein.
Vergebens vindicirte B. W. Pfeiffer die Qualisicationöfeftstellungunbedingt dem
höchsten Gerichtshof selbst; vergebens sprach der Deputirte Ziegler ans Hanau,
ein Nichtjurist, das warnende Wort: „Wir snchen stets nach Garantie der Re¬
gierung gegenüber; schaffen wir sie aber auch gegen unsre eigue Unvollkommen-
heit." Vergebens vertheidigte der Landtagscommissar die Gesetzvorlage. Die
Juristen Henkel, Victor, Nebelthau gewannen die Majorität für die Ausseht, daß
in dieser Beschränkungeine „unwürdige Bevormundung" der Ständeversammlung
liege, und das Ministerium war leider schwach geuug uachzugeben. Die Sache wäre
ziemlich uubcdeuklich geblieben, wenn wir der frühern gemäßigten Majorität in der
Kammer immer hätten versichert sein können. Aber wie, wenn nun unsre röth-
liche Linke, die in der pnrisicirten alten Kammer (!8;>) noch gar nicht, in der
nach dem rcvidirten alten Wahlgesetz berufenen Kammer (seit Nov. 18-58) schon
durch 8 Stimmen, in der ersten nach dem neueu Wahlgesetz gewählten Versamm¬
lung (seit Mai 1849) dnrch 14 Stimmen, in der folgenden unter dem Eindruck
des Uumnths über Hassenpflng gewählten Kammer (Angust 1850) sogar dnrch
25 Stimmen vertreten war, — eine dauernde Majorität gewänue: welchen Vor¬
schlägen für die Besetzung deö höchsten Gerichtshofes dürften wir dann vielleicht
entgegensehen?! Daß aber die Demokratenpartei, uugeachtet ihrer numerischen
Minorität im Volke, die Majorität in der Kammer noch öfters an sich'reiße, ist
sehr möglich, weil ihr durch Einführung der directen Wahlen ans ziemlich
breiter Grundlage im neuen Wahlgesetz abermals ein weites Feld für ihre Dema¬
gogenkünste geöffnet worden ist. Sogar B. W. Pfeiffer erwartete schon vor
Hassenpflug's Wiederkehr mit bekümmertem Herzen nur von Erfurt aus die Cor-
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rectnr dieses eiren1u3 vitwsus. Und doch ist unser Wahlgesetz, welches dnrch
ein Compromiß widerstreitender Parteien nnd Ansichten unter großen Kämpfen
entstanden ist, uoch weit besser ausgefallen, als die meisten übrigen nachmärzlichen
Wahlgesetze. Unsere Kammer besteht zn einem Drittel ans Abgeordneten der
Städte, zum Drittel aus Abgeordneten der Landbevölkerung uud zum Drittel aus
Abgeordneten der höchstbesteuerten Grundbesitzer und Gewerbtreibeuden. Dem¬
nach besitzen wir eiue gegliederte Interessenvertretung. Auch fehlen keineswegs
alle conseroativeu Garantien. Das Wahlrecht ist bedingt neben der Unbe¬
scholtenheit dnrch das zurückgelegte dreißigste Lebensjahr (ein sehr cmpfehlens-
wertheS, keinem Neid unterworfenes, aus dem alten Wahlgesetz in das neue
herübergeuommenes Privilegium!) und dnrch die bürgerliche Selbständigkeit.
Als selbstständig gilt, wer als Ortöbürger oder Besitzer einen eignen Haus¬
halt führt oder eine directe StaatSstener entrichtet. Das sind offenbar zweck¬
mäßige Beschränkungen. Daher wurde auch das neue Wahlgesetz nicht blos von
den couservativsteu Mitgliedern der Ritterschaft, sondern auch von mehrcrn Stan-
deöherren, nameutlich vom Grafen Ferd. Max zu Useuburg-Büdingen, Schwie¬
gersohn des Kurfürsteu, der Stäudeversammlung in einem besondern Schreiben
dringend zur Annahme empfohlen. Die Einführung der directeu Wahl, ob¬
wohl entschuldigt dnrch die vielen hierauf gerichteten Petitionen,^) und dnrch das
befriedigende Ergebniß der ebenfalls ans directem Wege vollzognen knrhessischen
Wahlen znm Parlament, bleibt dennoch ein großer Uebelstand, den wir
auf verfassnngsmäßigem Wege wieder zu beseitign: streben müssen. Das
letzte vom Märzuünisterinm vorgelegte Gesetz, über die Wahl der Bezirks¬
räthe, (dessen Trefflichkeit Hassenpflng alsbald durch Publiciruug desselben an¬
erkannt hat) zeigt deutlich, daß das Ministerinn: die gemachten Erfahrungen zn
nützen verstanden hat. Aber klar ist anch, daß, wenn man sogar für Bezirkswahlen
das indirecte Verfahren vorzieht und Beisitzer uud Taglöhner ausschließt, dieser
Wahlmodus uoch weit dringender für solche Angelegenheitengeboten ist, die den
ganzen Staat betreffen, also einen sehr erweiterten politischen Horizont voraus¬
setzen. Uebcrdies hat das directe Wahlverfahren bei der dadurch herbeigeführten
Stimmenzersplitterung fast lauter MiuoritätSwahleu zur Folge gehabt. Die größte
Stadt, das größte Dorf eiueö Wahlbezirks kann dnrch planmäßige Concentri-
rnng der Stimmen für sich allein schon den Anöschlag geben; kein Wunder,
daß die Demokraten bei ihrer bekannten großen Rührigkeit selbst in vorwie¬
gend conservatioen Bezirken Wahlsiege errungen haben. Ein anderer Mangel
des Wahlgesetzesist, daß bei der Berechnung des Wahlcensns der Höchstbe-

5) Sogar Vilmar, jetzt der heftigste Gegner unsres neuen Wahlgesetzes, hattte sich
in Nr. 7 deS „VottöfreundcS" von 5848 ganz entschieden für directe Ständelvahten auS-
gesprochcn, in Nr. 47 desselben Jahrganges sagt er sogar, daß er in den Artikeln der
Neuen Hess. Ztg. über den Wahlgesetz-Entwurf „seine eigne Ansicht ausgedrückt" finde.
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steuerten die Classensteuer ausgeschlossen ist. Da nnn diese Steuer vorzugs¬
weise vou Staatsdieuern gezahlt wird, so hat jene gesetzliche Bestimmung die
Folge, daß die hochbesteuerteu Staatsdiener an den Wahlhandlungen der
Höchstbestenertennicht Theil nehmen können, daß die Wahlcollegien der Höchst¬
besteuerten fast uur aus s. g. großeu Bauern bestehen, uud daß grade von
denjenigen Wahlen, bei denen am ersten eine gemeinsame Verständigung der
Wähler möglich ist, die s. g. Vertreter der Intelligenz ausgeschlossen sind. Dem
Depntirtcn Prof. Bergt von Marbnrg gebührt übrigens die Anerkennung, daß
er die Gefahren des neuen Wahlgesetzes schon bei der Berathung vorhergeseheu
und vorhergesagt hat. Aber bei der großen Schwierigkeit, für eine andere Fassung
desselben Stimmeneinhelligkeit oder zweimalige Major tät von drei Viertel aller
Stimmen auf zwei nach einander folgenden Landtagen zu gewiunen, vermochte er
mit seinen Anträgen, die wenigstens zum Theil unzweifelhafteVerbesserungsvor¬
schläge waren, in der Kammer nicht durchzudringen. Von den übrigen, größten«
theils heilsamen Gesetzen, dnrch welche sich das Märzministerinm ein ehrenvolles
Denkmal gesetzthat, erwähne ich nur folgende: die revidirte ständische Ge-
schäftsorduuug, wodurch der Kammer eine freiere Bewegung, namentlich die
selbstständige Entscheidung über die Legitimationsfragen und das unbeschränkte
Recht der Präsidentenwahl gesichert worden ist, welches Recht freilich der bevor¬
mundungssüchtige Stüve mit dem monarchischen Princip unvereinbar findet; das
treffliche Gesetz lüber Beseitigung der Anzeigegebühren, welche nuu-
mehr vom Staat erhoben werden und in einen Fonds fließen, ans welchem die
zur Auzeige verpflichteten Diener für Verh ütuug der Vergehcu belohut werden;
das Gesetz über die Uebertragung der Polizeiverwaltnng an die Orts¬
behörden, welches zwar der Handhabung der Polizei nicht förderlich gewesen
ist, aber doch dem Pnblicnm eine große Wohlthat erzeigt hat durch Aufhebung
der lästigen Polizeicommissionen nnd ihrer „kleinen Gesetzgebung". Diese Zwitter-
bchördeu wareu keiue uuabhäugigeu Gerichte, uud doch kouute man von ihren Er¬
kenntnissen erst bei einer Strafe von 20 Thlrn. oder 14 Tagen Gefängniß appelliren.
Uebrigens ist eine strengere Beaufsichtigung der Localpolizei von Seiten des Mi¬
nisteriums wüuscheuöwerth, damit nicht etwa Reaction von Unten eintrete. Das
Gesetz über die Lehnö- und Meierverhältuisse hilft trotz mancher radicalen
Bestimmung im Wesentlichen einein längst gefühlten Bedürfnisse ab. Daö Gesetz,
die freie Wahl der Staatsdiener zu LandtagSabgeordneten betreffend,
könnte den Staat mit empfindlichem Nachtheil bedrohen, wenn man nicht auf das
Pflichtgefühl der Staatsdiener beim Gebranch dieser Freiheit getrost rechnen dürfte.
Das neue Necrutiruugögesetz, veranlaßt dnrch die bekannten Beschlüsse der
Nationalversammlung, mildert das Drückende der aufgehobenen Stellvertretung
weislich dnrch die Bestimmung, daß die Stellvertretung nur im zweiten Aufgebot



1022

gänzlich aufgehoben ist, daß man sich aber im ersten Aufgebot durch Männer des
zweiten Aufgebots kaun vertreten lassen.

Einen sehr erfreulichen Fortschritt bekuudet im Militänvcseu das Gesetz über
öffentliche Abhaltung der Stand- und Kriegsgerichte, desgleichen die
Abschaffung der körperlichen Züchtigung, des scharfen Arrests nnd
der Lattenstrafe und deren Ersatz durch Strafabtheiluugeu uud Duukel.-Arrest.
Die Umbildung der Strafjustiz nach früherm westphälischcuuud jetzigem
rheinländischcn Muster ist mit überraschenderSchnelligkeit, aber ans einem allzu
kostspieligen Fuße vor sich gegangen. Manche unnöthige Weitläufigkeit muß ab¬
geschnitten uud viel erspart werdeu, uameutlich durch Erweiteruug der Competeuz
der Unter- und Obergerichte uud möglichste Beseitigung der vielen kostspieligen
Reisen des höhern Nichterpersonals. — Eine neue Organisation der Ver¬
waltung war zwar iu den Proclamationen vom 7. und 11. März nicht verheißen,
wurde aber, zusammengreifend mit dem in der Versassung längst verheißenen Be-
zirt'Srathsiustitute uud mit der ueueu Gerichtsorgauisatiou, für zweckmäßig erachtet.
Die nene Bezirkseintheilung schließt sich mit Ausnahme der neuhessischen Gebiete
den althessischen Landschaften oder Strombezirken, den Bezirksbehörden im Allge¬
meinen der frühern westphälischen Organisation an. Die Einrichtung ist noch zit
neu, als daß man schon ein endgültiges Urtheil darüber abgeben könnte. Der in
den „Motiven" angesprochene Gruudgedaut'e, eine wahrhaft volksthümliche und
möglichst vereinfachte Verwaltung zu erzielen, ist vortrefflich, scheint aber ziemlich
unvollkommen ausgeführt wordeu zu seiu. Man hat formell Vieles geändert,
materiell aber das Meiste heim Alten gelassen. Behörden, Geschäfte und Kosten
sind eher vermehrt als vermindert worden. Dazn kommt der Uebelstand, daß die
BezirkskassenGeld im Uebevflnß (zusammen an 170,000 Thaler) haben uud die
Ueberschüsseauf Ziusen austhun, während es in der Staatskasse mangelt, ohne
daß diese auch uur das Recht hat, die Überschüsse der Bezirkskasseu einzuziehen.
Anch hier müssen bedeutende Ersparnisse eintreten. Ueberhaupt scheiut mir auch
uach der von B. W. Pfeiffer in Nr. 79 nnd 81 der K. A. Z. von 1850 uud uach
der in der „Gedenkschrist" versuchten Widerlegung der Vorwnrf noch nicht ganz
entkräftet, daß das März-Ministerium mit unsern Finanzen nicht behutsam und
sparsam gcnng umgegaugeu sei. — Fiir die Orduung der Kirchen- und Schul¬
verhältnisse blieb dem vielgeplagteu Ministerium Eberhard cigeutlich keiue
Muße übrig. Doch wurden für Kirchen- und Schulwesen (uicht ohue manche
Personal-Mißgriffe) Commissionen niedergesetzt, die Gehalte der Volköschnllehrer
mit 38000 Thaler Zuschuß aus der Staatskasse erhöht u. s. w. Durch Bernfnng
Z cller's nach Marburg hat Eberhard der hessischen Kirche keinen guten Dieust
geleistet; doch trifft die Verautwortuug weit mehr den geistlichen Referenten in
dieser Angelegenheit, als den Minister.

Man hat dem März-Ministerium ferner vorgeworfen, daß es ohne festes
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Princip sich von den Ereignissen habe treiben, daß es die Negierung ans die
Stände habe übergehen lassen, daß es anch, abgesehen von seinen legislatorischen
Acten, der kühn auftretendenDemokratie nicht kühn und entschieden mit der Macht
des Geistes cutgegeugetreten sei. Anch in diesem Vorwurf ist neben manchem
Wahrheitskörnlein viel Uebertreibungenthalten. Es ist wahr, daß der ,,jugendliche
Laudtagsconnnissär" gegenüber den Impertinenzen der äußersten Linken in der
vorletzten Kammer öfters eine zn bescheidene Rolle gespielt hat, so daß man ihm
eine Dosis — nicht gerade von Scheffcr'S Grobheit, aber doch von dessen Kraft
nud Schlagfertigkeitwnuscheu mußte. Auch Eberhard, als Mitglied dieser Kammer,
hat gar manchmal geschwiegen,wo er gegen verlockende uud doch unfruchtbare
oder gefährliche Theorien laut hätte redeu solleu. Aber iu entscheidenden Mo¬
menten hat auch er uud das ganze Ministerium Festigkeit gezeigt. So entschied
sich dasselbe gegen die stürmisch geforderte Auflösung der vormärzlichen Stände-
versammlnng, obgleich dieselbe uuter dem Einfluß des Ministeriums Scheffer ge¬
wählt war uud ihrer Mehrheit uach sich dem damaligen NegierungSsystem ergeben
gezeigt hatte; so widerstand es dem in den Märztagen laut erschallenden Nnfe
nach eiuer allgemeiueu Nevisiou der Lerfassungsurkuudeoder gar uach eiuer con-
stitnirenden Versammlnng, und wenn in dieser Hinsicht dem März-Ministerinm ein
gerechter Vorwurf gemacht werden kann, so ist eS der, daß es mit Rücksicht auf
die klar vorliegende« Erfahrungen der Vergangenheit — ans die Eludirung der
Ministerverantwortlichkeitdurch Beschlüsse des Gesammt-StaatSministeriums, auf
die Nichtachtung des ständischen AusgabcnverwilligungSrechtes,dem Scheffer durch
Wort uud That unzählige Mal Hohn gesprochen,auf das oberstgerichtlichePrä-
judicinm gegen das dem permanenten Ausschuß gebühreude Recht der Miuisterauklage
— zu weuig Aeuderuugeuoder authentische Erläuteruugcu der VerfafsuugSurkuude
hat eiutreteu lassen. Ich erinnere ferner an die von Eberhard's eignen Partei¬
genossen (Henkel, Victor, Oetker u. f. w.) wiederholt gestellten Anträge ans Besei¬
tigung des absoluten Veto. Damals erklärte Eberhard in der Ständeversammlung:
„Die Regierung wird der weitern Entwicklung unsrer Versassuugsurkundenicht
in den Weg treten; sie sieht aber auch ein, daß eine freisinnige Verfassung
eine kräftige Regierung fordert, und sie darf daher im wahren Interesse
des Laudes die zur Haudhabuug der vcrfassuugsmäßigen Jnstitntionen erforderliche
Kraft nicht aufgeben. Die Ncgicruug wird sich deshalb von den Grundprincipien
uusrer Verfassung nicht entfernen, wird nicht zugeben, daß gewissermaßendie
Stelluug der Stäudeversammlung nnd der Negiernng gewechselt werde, wie dies
dnrch den gestellten Antrag geschehen würde." Ich erinnere ferner an den Stnrmlauf
sämmtlicher demokratischen Vereine des Kurstaats im Mai des Jahres 1849, ver¬
mittelst dessen die Beschwörung der Neichöverfassung durchgesetzt werden sollte.
Aber das Miuisterium stand fest und verhütete in jener bewegten Zeit einen Miß¬
brauch des Eides, deu in Würtemberg nicht einmal der energische Römer abzn-
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wehren vermocht hatte. DaS sollten die, welche so sehr gegen politische Eide
eifern, daneben aber ohne Unterlaß ans die „Schwäche" des März-Miuisteriumö
schelten, nicht unbeherzigt lassen.

Weiter hat man die übereilte Annahme der Grundrechte und der
Neichsverfassnng getadelt. Die Annahme der erstern mit Vilmar's Volksfrennd
auö „revolutionären Gelüsten" der März-Miuistcr abzuleiten, ist eine ebenso
lächerliche als unwürdige Beschuldigung. Sie war eiue einfache Folge des von
Vilmar selbst iu besseru Tagcu gepredigte« Grnndsatzes der Unterordnllng llnter
die verfassunggebendeNationalversammluug. Noch weniger Tadel verdieut die
Auuahme der Neichsverfassuug,(dereu Auerkeuuuugsogar Vilmar für eine Pflicht
des Königs von Prenßen erklärte) und, nachdem deren Uuauösührbarkeit erkannt
war, der Anschluß an das preußische Büuduiß vom 26. Mai 1849. Es war
eine dnrchanS gesuude und nothwendige Politik, daß das kleine Hessen sich an
Frankfurt aulehute, solauge dort der Schwerpuukt der deutscheu Beweguug lag,
zumal da Oestreich uud Prellßen selber damals keine Stütze bieten konnten; es
war ebenso natürlich, daß Hessen sich an Preußen anschloß, als der Schwerpunkt
der nationalen Bewegung von Frauksurt nach Berlin fortrückte. Auch Vilmar
(VolkSfr. 1849 Nr. 75) hat nicht umhin gekouut, dies anzuerkennen, und Hassen-
pflng, wäre er uicht vom politischen Parteigeist verblendet, würde im Wesentlichen
keine andre auswärtige Politik für Kurheffsen ciugeschlageu habeu, als die vom
März-Ministerium überkommene. Der Fürst selbst aber wird es eiust dem Münster
schlechten Dank wissen, daß ihn derselbe durch/Auflösung der Uuiou aus einem
BundesgenossenPreußens zu einem Vasallen der „Großmacht" Baiern erniedrigt hat.

Man hat eudlich auch, uuter Hinwcisilng auf das noble Verhältniß Stüve'S
zu Ernst August, das persönliche Verhalten uusrer Minister, das Bloßstellen seiner
Person bei dcu Conflicten mit der Ständeversammluug, überhaupt deu Mangel an
Discretion getadelt. Wir geben zn, daß Manches, was vorgekommen ist, nur in
unsern AusuahmSzustäudeuseiue Entschuldigung siudeil kauu. Aber mau übersehe
auch uicht, daß Friedrich Wilhelm I. bekanntlich eine sehr schwer zn behandelnde
Persönlichkeit ist, dazu verwöhnt von den frühern Ministern, uud daß er nicht, wie
Ernst August, die parlamentarischeSchule Englands durchgemacht hat. UeberdieS
verdaukte Stüve (der übrigens ^0 Mal um seine Entlassung eingekommen sein
soll!) die günstigere Stellung zum Monarchen hauptsächlich seiuem zähen hauno-
verschen ParticulariSmuS, woriu er völlig mit seinem König svmpathisirte. Unsre
hessischen März-Miuister dagegen waren ächt denischgesinute Mäuuer, welcbe als
solche die Souveränität deö KurstaateS der Souveränität des Gesammtvaterlandeö
pstichtgemäß unterordnen wollten, was freilich den Träger der Krone unangenehm
berühren mochte. Dennoch bleibt es ein höchst bedauerlicher Umstaud, daß es
dem März-Ministerium, uugeachtet seiuer großen Verdienste, nicht gelungen ist,
des Fürsten Vertrauen zn erwerben uud seinem Volke wieder znznwenden. Denn
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„ständische Verfassungen— sagt Jakob Grimm — sind ein Damm, der" wohl
den einbrechendenund versandenden Wellen wehrt, aber eine Gegend noch nicht
fruchtbar macht. Der eigentliche Segen geht allerdings erst von der
reinen Liebe des Fürsten zu seinem Lande aus."

Liberalismus und historische Schule.
. ^

Preußischer Brief.

Bei der politischeu Windstille, die an Stelle der stürmischen Aufreguug uuserer
allzukurzcu Kanuner-Session getreten ist, uud die wenigstens so lange fortdauern
wird, bis wir eiuen bestimmteren Einblick in den zu erwartenden Gang der
Dresdner Coufereuzen erlaugt habeu, als jetzt der Fall ist, will ich Sie heute
mit dem Bericht über ein Paar politische Bücher uuterhalteu, an die sich einzelne
Bemerkungen über die wesentlichen Hauptrichtuugeu uuserer Politik anknüpfen
lassen. Eiuleiteud erwähue ich eine in England erschienene Schrift: Neinoirs
arid ?axers vt 8ir Andrew Nitedc;1I, li. L., Lnvo^ Kxtraoräinai-^ anä
Minister ?1enipotentiai^ kiuiri tde (^om-t ok Kreirt ZZritain to tde (^vurt vk ?ru8sla,
kroin 1756 w 1771. 1^ ^nSrew wisset. Diese Memoiren betroffen eine Zeit,
in welcher Preußen noch eine wirkliche Politik hatte, uud siud vou eiuem Mauu
geschrieben, der als Britte einen schnellen Blick sür große Staatsverhältuissc, als
bevollmächtigter Minister am befreundeten Hofe Friedrich des Großen Gelegenheit
zu scharfcu Beobachtungen hatte. Die Geschichte uuserS Verhältnisses zu England
geht weit über das blos historische Interesse hinaus, denn in diesem Verhältniß
liegt unsere Znkuuft. Die beiden Bücher, von denen ich eigentlich reden
wollte, find:

Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen.
Von Wilhelm von Humboldt. Brcölau, Trewendt. — Und:

Zwölf politische Monats-Nundschaucnvom Juli 1849 bis dahin 1850. Berlin,
W. Hertz.

Diese Zusammenstellnug soll natürlich einen Gegensatz, nicht eine Gleich¬
artigkeit ausdrücken. Die Ingendschrift des liberalen uud aufgeklärten Staats¬
mannes steht unserer Gesinnung uud Anschauungsweise um so viel uäher, als die
Capuciuadeu des theologischen Juristen, wie die Bildnug, aus der sie hervorge¬
gangen ist, die Göthe-Schiller-Kautischeuuö uäher steht als die trübe Quelle der
letztereu, die politische Nomantik der specistsch-historischen Schule, dcuu viele ihrer
Lehrsätze könnten unseren Herrschern von heilte und gestern noch immer wenigstens

Grenzvoten. IV. 1850. 129
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